
 

 

Entgeltordnung für das BIG-Projekt im Amt für Sport und Gesundheits-
förderung der Stadt Erlangen 

(Stand: Juni 2020) 
 

 

§ 1 Teilnehmerkreis 

An den Kursen und Veranstaltungen des BIG-Projektes kann jede Frau teilnehmen, die das 
15. Lebensjahr vollendet hat. Für einzelne Veranstaltungen kann ein höheres oder niedrige-
res Mindestalter festgesetzt werden. 

 

§ 2 Entgelte 

(1) Für die Teilnahme an den Veranstaltungen des BIG-Projektes werden Entgelte in folgen-
dem Rahmen erhoben: 

Unterrichtsveranstaltung je angefangene Unterrichtsstunde à 60 Minuten: 

EUR 1,50 bis EUR 4,00 € 

(2) Die Entgelte werden bar von den Übungsleiterinnen eingenommen und an die BIG-
Projektleitung weitergereicht. Im Amt für Sport und Gesundheitsförderung werden die Gelder 
bis zu deren Einzahlung auf das Konto der Stadt Erlangen sicher verwahrt. 

 

§ 3 Ermäßigungen 

 

(1) Das BIG-Projekt gewährt Frauen in finanziellen Notlagen einen Nachlass  
in Höhe von bis zu 50%. 

 

 (2) Das BIG-Projekt gewährt Frauen mit aktuellem ErlangenPass oder einem gültigen 
Schwerbehindertenausweis einen Nachlass in Höhe von 50%. Es kann nur eine der beiden 
Vergünstigungen in Anspruch genommen werden.  

 

 (3) Zusätzlich gewährt das BIG-Projekt Frauen, die nur einen halben Kurs in Anspruch neh-
men oder dem Kurs erst später beitreten, einen Nachlass von 50%.  

 

§ 4 Vertragsbedingungen 

Die weiteren Inhalte der Nutzungsverträge richten sich nach gesonderten AGBs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


